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A n t r a g

der Fraktion der CDU

Flughafen Hahn: Optionen erhalten 

Im Jahr 2017 verkaufte die SPD-geführte Landesregierung ihren 82,5 Prozent-Anteil 
an der Flughafen Frankfurt Hahn GmbH an die HNA Airport Group GmbH. Die 
HNA Airport Group GmbH ist eine deutsche Tochtergesellschaft der chinesischen 
HNA Group, die weltweit Unternehmensanteile aufkauft und zu den 500 größten 
Unternehmen weltweit gehört. Die Landesregierung sicherte der HNA Airport 
Group GmbH in dem Anteilskauf-Vertrag diverse Beihilfen und Zuschüsse zu. Die 
restlichen 17,5 Prozent an der Flughafen Frankfurt Hahn GmbH hält das Bundes-
land Hessen. 

Neben diesem Anteilskauf schloss das Land Rheinland-Pfalz mit der HNA Airport 
Group GmbH einen sog. Optionsvertrag. Dadurch wird die HNA Airport Group 
GmbH berechtigt, für die Dauer von 36 Monaten – beginnend ab dem 1. März 2017 
– den Verkauf bestimmter Grundstücksflächen, die an den Flughafen Hahn angren-
zen, vom Land Rheinland-Pfalz bzw. dem Landesbetrieb Liegenschafts- und Baube-
treuung sowie von der Entwicklungsgesellschaft Hahn zu fordern. 

Die im rheinland-pfälzischen Eigentum stehenden Grundstücke mit einer Gesamt-
fläche von 165 Hektar wurden zuvor vom Land Rheinland-Pfalz gekauft und später 
auf den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung übertragen. Weitere Flächen 
wurden von der Entwicklungsgesellschaft Hahn erworben. An dieser Entwicklungs-
gesellschaft sind u. a. die örtlichen Kommunen mit 5 Prozent beteiligt. 

Ab Anfang März 2020 berichteten mehrere Medien, dass die HNA Group Probleme 
habe, sich zu refinanzieren. Auch über eine finanzielle Stützung und Einflussnahme 
durch den chinesischen Staat wird seitdem spekuliert.  

Trotzdem hat die HNA Airport Group GmbH von der o. g. Kaufoption Gebrauch 
gemacht und möchte die Optionsflächen erwerben. 

Gerade weil sich die Anzeichen für eine finanzielle Schieflage der HNA Group ver-
dichten, erscheint es nicht zielführend, die attraktiven Optionsflächen an die HNA 
Airport Group GmbH zu verkaufen. Denn es besteht die Gefahr, dass sich die finan-
zielle Schieflage der chinesischen Muttergesellschaft auch auf die deutsche Tochter-
gesellschaft negativ auswirken könnte und die Flächen im Rahmen eines Insolvenz-
verfahrens als „Filetstücke“ an Investoren veräußert werden könnten. Dies hätte 
besonders negative Auswirkungen für die Region, da dadurch eine gesamtheitliche 
Entwicklung des Areals nicht mehr möglich wäre. 

Ungeachtet der möglichen wirtschaftlichen Schieflage des Mutterkonzerns bestehen 
erhebliche Zweifel, dass die HNA Airport Group GmbH die Optionsflächen nutzt, 
um den Flughafen Hahn weiterzuentwickeln. Die erhoffte Weiterentwicklung des 
Standorts Flughafen Hahn durch die HNA Airport Group GmbH erfolgte bislang 
nicht. Vielmehr nehmen die Fluggastzahlen seit 2017, die Luftfracht seit 2018 kon-
tinuierlich ab. Auch die in dem Anteilskaufvertrag zugesagten Investitionsbeihilfen 
wurden wohl jedenfalls für die Jahre 2019 und 2020 von der HNA Airport Group 
GmbH bislang nicht abgerufen.  

Deshalb erscheint es vorzugswürdig, zunächst zu prüfen, welche Auswirkungen die 
finanzielle Schieflage des chinesischen Mutterkonzerns auf die deutsche Tochter-
gesellschaft hat, und ob die HNA Airport Group GmbH ihren Verpflichtungen 
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aus dem Kaufvertrag bislang vollumfänglich nachgekommen ist. In diesem Zusam-
menhang muss auch geprüft werden, ob die von der HNA Airport Group GmbH 
vorgelegten Wirtschaftsprognosen tatsächlich tragfähig sind und ein – wie von der 
Europäischen Union vorgeschriebener – wirtschaftlicher Betrieb ab 2024 tatsächlich 
realistisch ist. 

Schließlich soll die Landesregierung prüfen, ob im Rahmen der vertraglichen Rege-
lungen Nachverhandlungen erfolgen können, mit denen ein Verkauf der Options-
flächen an die HNA Airport Group GmbH verhindert werden kann.  

Darüber hinaus muss ein Konzept erarbeitet werden, wie die vorhandenen Options-
flächen für die Region bestmöglich genutzt werden können. Hier muss die Ansied-
lung von (Hoch-)Technologie und anderen Unternehmensbereichen geprüft wer-
den, die auf eine gut ausgebaute Infrastruktur angewiesen sind. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– im Rahmen der vertraglichen Regelungen zu prüfen, ob der Verkauf der Opti-
onsflächen an die HNA Airport Group GmbH verhindert werden kann, so lange 
diese kein tragfähiges Konzept zur Weiterentwicklung des Flughafens Hahns vor-
gelegt hat;

– ein eigenständiges Konzept zu erarbeiten, wie die Optionsflächen, die im Eigen-
tum des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung sowie der Entwick-
lungsgesellschaft Hahn stehen, weiterentwickelt werden können, um die Region 
weiterzuentwickeln.

Für die Fraktion:
Martin Brandl
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